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4. Der Fall gibt AnlaB zu einer Prazisierung, die unrichtigen Auffassungen
und SchluBfolgerungen vorbeugen soll. Die Frage, ob eine Person als freiwillig
in einer Anstalt befindlich auch dann zu behandeln sei, wenn sie zwar in der
Anstalt sein muB, aber gern dort ist und sich keinen andern Aufenthalt wiinscht,
hat die Schiedspraxis dahin beantwortet, dafl es nicht darauf ankomme, ob
Zwang angewandt werden miisse, sondern nur darauf, ob er angewandt werden
kénnte. Eine Person, die rechtlich zum Aufenthalt in einer Anstalt gezwungen
ist, ist nicht freiwillig im Sinne von Art. 2, Abs. 2 des Konkordates in der Anstalt,
auch wenn sie bei freiem Willen keinen andern Aufenthalt wihlen wiirde. Das
gilt insbesondere immer dann, wenn die Armenfiirsorge den Anstaltsaufenthalt
ganz oder teilweise bezahlt. Daraus darf aber nicht gefolgert werden, dall es nur
dann gilt, d. h. daB in den andern Fillen keine Anstaltsversorgung vorliegen
kénne.

Der Anspruch des Kantons Aargau auf konkordatliche Behandlung des
Falles ist nach dem Gesagten berechtigt und der Rekurs daher gutzuheiBen.

Awus diesen Qriinden hat das Departement erkannt :

Der Rekurs wird gutgeheiBlen; der Fall ist von den Kantonen Bern und
Aargau als Konkordatsfall zu behandeln.

B. Entscheide kantonaler Behorden.

2. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Gemdf Art. 329 Abs. 3 ZGB kann die
unterstiitzungspflichtige Armenbehorde im Sinne von Art. 328 ZGB Verwandten-
beitragsanspriiche geltend machen, nicht aber Anspriiche aus Art. 160 ZGB (Unter-
haltspflicht zwischen Ehegatten), da zwischen Ehegatten keine Verwandtenbeitrags-
pflicht besteht. ‘

Durch Entscheid vom 8. Oktober 1940 hat der Regierungsstatthalter von
B. ein Begehren der Fiirsorgedirektion der Stadt B. gegen Frau F. C. in B., auf
Bezahlung eines Verwandtenbeitrages von monatlich Fr. 10.— fiir ihren Ehe-
mann R.C., geb. 1891, abgewiesen. Dieser Entscheid ist von der Fiirsorge-
direktion der Stadt B. rechtzeitig weitergezogen worden. Sie verlangt die Auf-
erlegung eines Verwandtenbeitrages von Fr. 10.— im Monat. Frau C. schlieBt
auf Abweisung des Rekurses.

Der Regierungsrat entnimmt den Akten und zieht in Erwigung:

1. Die Legitimation der Firsorgedirektion der Stadt B. zur Stellung eines
Verwandtenbeitragsbegehrens gegen Frau C. ist von Amtes wegen zu priifen.
GemiB Art. 329, Ziff. 3, ZGB kann die unterstiitzungspflichtige Armenbehdrde
nur einen Verwandtenbeitragsanspruch im Sinne von Art. 328 ZGB geltend
machen. Verwandtenbeitragspflichtig sind aber nur Blutsverwandte in auf- und
absteigender Linie und Geschwister. Zwischen Ehegatten besteht keine Ver-
wandtenbeitragspflicht, sondern lediglich eine Unterhaltspflicht im Sinne von
Art. 160 ZGB. Dieser Anspruch steht nur den beiden Ehegatten zu und kann
nicht von einer Armenbehorde geltend gemacht werden, auch wenn nunmehr
nach Art. 24 des Gesetzes iiber die Regierungsstatthalter vom 3. September 1939
der Regierungsstatthalter iiber derartige Anspriiche befindet (v. Dach, Die
Geltendmachung familienrechtlicher Unterstiitzungsanspriiche im Kanton Bern,
ZbJV, Bd. 75, S. 230).
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2. Da die Fiirsorgedirektion der Stadt B. zur Stellung eines Unterhalts-
beitragsbegehrens nicht legitimiert ist, kann auch auf ihren Rekurs nicht ein-
getreten werden.

Aus diesen Griinden wird gemafl § 16 ANG, Art. 31 ff. VRPG, erkannt:

Auf den Rekurs wird mangels Legitimation der Gemeinde B. nicht ein-
getreten. (Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 3. Dez. 1940.)

D. Verschiedenes

Das Zuriickkommen auf erledigte Fille nach Art. 19 des Konkordates.

Von Dr. H. Albisser, Departementssekretir, Luzern.
(SchluB)

b) Prozessuale Voraussetzung.

1. Beim Tatsachenirrtum hat die irrende Behérde darzutun, welches der
Sachverhalt war, der zu der vorgeblich unrichtigen Erledigung gefiihrt hat,
ferner noch, welches der wirkliche Sachverhalt war. Der Nachweis, daB der Er-
ledigung nicht der wirkliche Sachverhalt zugrunde lag, geniigt jedoch nicht zur
Revision. Die Revision ist nur moglich ,,auf Grund von neu entdeckten Tatsachen
oder von Beweismitteln, die vorher nicht geltend gemacht werden konnten.” Das
sind die beiden prozessualen Voraussetzungen: entweder neu entdeckte Tatsachen
oder dann Beweismittel, die vorher nicht geltend gemacht werden konnten.
Eine der beiden Voraussetzungen muf} erfiillt sein. Es fragt sich, ob es geniigt,
daB eine Tatsache neu entdeckt ist, oder ob noch gefordert wird, dal} sie nicht
friiher entdeckt werden konnte. Es wire in der Tat nicht einzusehen, warum fiir die
Beweismittel ein solches Erfordernis aufgestellt wiirde, nicht aber fiir die neu
entdeckten Tatsachen. Neue Beweismittel beziiglich der schon friither bekannten
Tatsachen konnten alsdann nur beriicksichtigt werden, wenn der Beweisfiihrer
frither auBerstande war, sie geltend zu machen, wenn ihn also an der verspiteten
Geltendmachung kein Verschulden trifft. Hingegen kénnten friither schon vor-
handene, aber damals noch nicht bekannte Tatsachen spéater noch geltend gemacht
werden, auch wenn der Beweisfiihrer selber schuld daran ist, daB er sie nicht
schon friither kannte. Diese Zwiespaltigkeit ist nicht gerechtfertigt. Sie ware
umso auffilliger, als ja auch die ,,neu entdeckten Tatsachen‘ durch Beweise er-
hirtet werden miissen, sonst bleiben sie bloBe Parteibehauptungen. Wir hitten
den Widerspruch, dafl Beweismittel, die sich auf schon frither bekannte Tatsachen
beziehen, nur zugelassen wiirden, wenn sie ohne Verschulden verspitet geltend
gemacht werden; hingegen wiirden Beweismittel, die sich auf frither noch nicht
bekannte Tatsachen beziehen, zugelassen, auch wenn sich die irrende Behorde
die Kenntnis dieser Tatsachen und dieser Beweismittel schon friiher hitte ver-
schaffen kénnen. Die Behorde, die sich im Zeitpunkt der Erledigung des Unter-
stiitzungsfalles nicht um die vollstindige Abklirung des Sachverhaltes bemiihte,
wiire also besser gestellt als die Behérde, die der Untersuchung des Sachverhaltes
alle Sorgfalt angedeihen lie; denn jene konnte auch nachtriiglich ihre Nach-
lissigkeit gut machen, sie brauchte nicht darzutun, daB der Irrtum ein unver-
schuldeter war. Die Behorde aber, die den Sachverhalt genau abklirte, miiB3te,
wenn sie im Revisionsverfahren ein neues Beweismittel anruft, nachweisen, da
sie kein Verschulden daran trifft, daB das Beweismittel erst heute vorliegt. Es



	B. Entscheide kantonaler Behörden

